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Vorwort zum Nachtrag 13, gültig ab 1. Januar 2026 

Der vorliegende Nachtrag enthält diverse redaktionelle Präzisierun-
gen sowie Anpassungen im Zusammenhang mit dem Prozess bei 
Verlust oder fehlerhaft ausgestellten Anmeldeformularen.  

Mit dem Vermerk 1/26 unter den betreffenden Randziffern wird auf 
die Änderungen hingewiesen. 
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Ist das Anmeldeformular verloren gegangen oder ist ein fal-
sches oder unrichtig ausgefülltes Anmeldeformular ausge-
stellt worden, so stellt die Ausgleichskasse auf Verlangen 
ein Ersatzformular aus, und zwar 

Die zuständige Ausgleichskasse füllt das Ersatzformular 
anhand der von der Dienstorganisation in SEODOR gemel-
deten Daten vollständig aus und stellt das Ersatzformular 
der Dienst leistenden Person zu. 

Sind die Daten mittels SEODOR nicht abrufbar, wendet 
sich die Ausgleichskasse an die folgende Dienstorganisa-
tion:  
 
− Militärdienst: Logistikbasis der Armee, Auskunft, Papier-

mühlestrasse 14, 3003 Bern, Telefon-Nr. 0800 85 30 
03, E-Mail: truppenrechnungswesen.lba@vtg.admin.ch.  

− Zivildienst: Bundesamt für Zivildienst ZIVI, Kanzlei ZIVI, 
Malerweg 6, 3600 Thun, Telefon-Nr. 058 468 19 99, E-
Mail kanzlei@zivi.admin.ch.  

− Zivilschutz: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS, 
EO-Controlling BABS, Guisanplatz 1B, 3003 Bern, Te-
lefon-Nr. 058 462 50 11, E-Mail: eo@babs.admin.ch. 

− Kaderbildung J+S: Bundesamt für Sport BASPO, Kurs-
sekretariat, Hauptstrasse 247, 2532 Magglingen, Tele-
fon-Nr. 058 467 61 11, E-Mail: info-js@baspo.admin.ch. 
Jungschützenleiterkursen: Organisationseinheit 
Schiesswesen und ausserdienstliche Tätigkeit (SAT), 
Stab Kdo Ausbildung / FGG 7, Papiermühlestrasse 14, 
3003 Bern, Telefon-Nr. 058 464 23 31, E-Mail: schiess-
wesenad@vtg.admin.ch. 

Die Ausgleichskassen sind für die richtige Übertragung der 
Eintragungen über die dienstleistende Person und über die 
Dienstleistung des Ersatzformulars verantwortlich. Hinge-
gen obliegt ihnen weder die Prüfung der Eintragungen in 
SEODOR noch die Abklärung der Frage, ob das Ersatzfor-
mular zu Recht verlangt wird. 
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aufgehoben 
 

aufgehoben 
 

– Stellt die Ausgleichskasse anhand des Anmeldeformu-
lars fest, dass die dienstleistende Person ihre Ausbil-
dung unmittelbar vor dem Einrücken abgeschlossen hat, 
sind die notwendigen Abklärungen für die Bemessung 
der Entschädigung nach dem branchenüblichen An-
fangslohn (Rz 5042) von Amtes wegen durch die zustän-
dige Ausgleichskasse zu tätigen. 

aufgehoben 
 

aufgehoben 
 

aufgehoben 
 

aufgehoben 
 

  

1014 
1/26 

1015 
1/26 

1050.1 
1/26 

3009 
1/26 

3009.1 
1/26 

3010 
1/26 

3011 
1/26 



5 von 5 

EDI BSV  |  Wegleitung zur Erwerbsersatzordnung (WEO) 
Gültig ab 1. Januar 2026  |  318.701.13 d  

Anhang III AHV/IV/EO-Beitragsabrechnung für EO-Entschädi-
gungen 
1/26 

 ab18*-jährige Personen Auszahlung der Ent-
schädigung 

– in der AHV beitrags-
pflichtige Personen 

In jedem Fall beitrags-
pflichtig für AHV/IV/EO 
(keine ALV-Beiträge) 

Je nach Auszahlung, 
Vergütung des Arbeitge-
beranteils (indirekte Zah-
lung) bzw. Nettozahlung. 
Die Betriebszulage ist 
stets als Bruttobetrag 
auszuzahlen, inklusive 
den Arbeitgeberanteil 
der AHV/IV/EO-Beiträge. 
Im IK ist die Bruttoent-
schädigung einzutragen. 
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